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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 
GZ 21.350/2-3b/74 
Parlamentarische Anfragen; 
Anfrage Nr.1804/J der Abge­
ordneten zum Nationalrat 

. Regensburger und Genossen. 
an den Bundeskanzler betref­
fend ÜbersteIlungsbestimmun-
gen im Gehaltsgesetz; 
Antwortschreiben 

--__ ' cn es Nationalrates 
XllI. Gesetzgebungsperiode 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 

\'1 i e n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Regensburger und Genossen 
haben am 22.0ktober 1974 dem Präsidenten des Nationalrates eine 
an den Herrn Bundeskanzler gerichtete PJlfrage gemäß § 74 des 
Geschäftsordnungs-G~setzes, BGBl.Nr.78/1961, mit nachfolgen­
dem Wortlaut überreicht: 

liDer Verfassungsgerichtshof hat am 16.0ktober 1973 den 
§ 35 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes als verfassungsvTidrig aufgeho­
ben. Diese Aufhebung tritt mit Ablauf des 30.September 1974 
in Kraft. 

Damit \·rird ·3.b diesem Zeitpunkt die gesetzliche Grundlage 
für den 4- bz\". 6·- jälirigen Dienstzei tverlust bei ÜbersteIlungen 
von der Verwendungsgruppe B in die Ver\vendungsgruppe .A besei­
tigt. Es ist anzunehmen, daß infolge des Zusammenhanges auch 
der .Abs. 4 des § 35 einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht 
standhalten würde; hiezu tritt die Problematik des Abs.2 des 

§ 35 • 
. Es dürfte daher feststehen, daß die Konstruktion der 

'Überstellungsverluste'nunrnehr endgültig abbruchreif ist, wie 
dies im sozialistischen ' ]lreienTiroler Erzieher' , r·1i tteilungs­
blatt für Lehrer und Eltern (Nr.1/74/75) behauptet wird. Das 
Blatt schreibt v/eiter:' Ziel dieser Hegelung (gemeint. ist eine 
Neuregelung in zeitgemäßer \'leise) muß die gänzliche Beseiti­
gung des ÜbersteIlungsverlustes für Vollmaturanten und die 
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Herabsetzung der derzeitigen Dienstzeitverluste im Falle 
anderer ÜbersteIlungen auf die Hälfte sein. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundeskanzler folgende 

Anfrage: 

1. ''leIche Konsequenzen werden aus dem Verfassungsgerichtshof­

erkenntnis vom 16.0ktober 1973, G 16/73/8, zu ziehen sein? 
2. Welche Ivlaßnahmen v/erden Sie setzen, um die durch das Ver­

fassungsgerichtshof--Erkenntnis notv/endig gewordenen ge­

setzlichen Konsequenzen in Form einer Neuregelung der 

Überstellungsbestirnmungen in zeitgemäßer Form zu ziehen?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zur 1. Frag~: Aus dem Verfassungsgerichtshoferkenntnis vom 

16.0ktober 19.73, G 16/73/8, wurden bereits in der 27 .Gehal ts­
gesetz-Novelle, BGB1.Nr.392/1974, gesetzliche Konsequenzen 
gezogen: Es erfolgie eine den Intentionen dieses Verfassungs­

gerichtshoferkenntnisses entsprechende Neuregelungdes §35 

Abs.3 des Gehaltsgesetzes 1956 0 

Der bisherige § 35 Abs.3 dieses Gesetzes wurde vom Ver­
fassungsger:Lchtshof nicht desv/egen aufgehoben, weil er an 

und für sich einen tiberstellungsabzug vorsah, sondern weil 
der Gerichtshof zur Auffassung gelangte, daß diese bisherige 
Regelung in einem bestimmten, in der P.raxis sehr selten' 
vorkommenden Fall zu einer Ungleichbeharidlung der Beamten 
führte: 

yard näml.ich ein Beamter der Verv/endungsgruppen E, D oder 
C aus der Dienstklasse I, 11 oder 111 in die Verwendungsgruppe 
B überstellt, ohne die Erfüllung des Anstellungserfordernisses 

der Reifeprüfung an einer höheren IJehranstal t nachzuweisen~ 

und wird er später nf::lcl! Erfüllung des Anstellungserforder­
nisses der vollen Hochschulbilr1ungin die Verwendungsgruppe A 
überstellt, so ist bei der ersten ÜbersteIlung gemäß § 35 
Abs.2 zweiter Halbsatz des Gehaltsgesetzes 1956 ein Uber­

stellungsabzug von vier Jahren vorzunehrnen, ~/ährend bei der 
zVlei ten Überstellung nach der inz\.rischen aufgehobenen Regelung 

des § 35 Abs.3 erster Halbsatz des Gehaltsgesetze~ 1956 der 

ÜbersteIlungsabzug nochmals L~ Jahre betrug. Dies ergab einen 
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ÜbersteIlungsabzug von insgesamt 8 Jahren. 

WiArde ein solcher Beamter vorerst in der Verwendungs­

gruppe E, D oder C verbleiben und nach Erfüllung des Antstel­

lungserfordernisses der vollen tlochschulbildung ~nmittelbar 

in die Verwendungsgruppe A überstellt werden, so betrüge der 

ÜbersteIlungsabzug in diesem Fall gemäß § 35 Abs.4 erster 
Satz des Gehaltsgesetzes 1956 lediglich 6 Jahre, weil das 
Gesetz in diesem Fall keine Rechtsfolgen an die Ablegung 

oder Nichtablegung einer Reifeprüfung knüpft. 

Diese unterschiedliche Behandlung, die sich lediglich 
aus der Tatsache ergibt, daß der Beamte im einen Fall (ohi1e 

eine Reifeprüfung abgelegt zu haben) zuerst in die Verwen­
dungsgruppe Bund a.nschließend in die Verwendungsgruppe A und 
im a.nderen Fall urlJni ttelbar in die Vervvendungsgruppe A über­
stell t \'iird, sah der Verfassungsgerichtshof in seinem 0 ben an­

geführten Erkenntnis als sachlich nicht gerechtfertigt an. 

Durch die Neuregelung in der 27.Gehaltsgesetz-Novelle. 
wurde sichergestellt, daß im angefi.ihetenPall der gesamte 

ÜbersteIlungsabzug von der Ver\;rendungsgruppe E, D oder C in 

die Verv!endungsgruppe A auch dann 6 Jahre nicht übersteigt, 

wenn der Beamte z\vischendurch in die Vervlendungsgruppe B 

überstellt wurde. Durch die Übergangsregelung des Artikels 
111 wurde außerdem in dieser Novelle vorgesehen, daß diese 

günstigere Berechnung auch bei jenen (wenigen) Beamten vor­
zunehmen sei, auf die die angeführten Umstände der Ausbil­
dung und ÜbersteIlung zutreffen und die steh zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Neuregelung bereits in der Verwendungs­
gruppe A befinden. 

Ein ersatzloser V/egfall des § 35 Abs. 3 des Gehal tsge­
setzes 1956 hätte für die Beamten, die aus der Dienstklasse 
11 oder 111 der Verwsndungsgruppe B in die Verwendungsgruppe 

A überstellt werden, eine entscheidende SchlechtersteIlung 
gebracht, da in di6sem Falle die in der Verwondungsgruppe TI 
maßgeblich gewe~ene Dienstzeit überhaupt nicht in der Ver­

wendungsgruppe A zu berücksichtigen gevreson v/äre und der 
Beamte im Falle. einer solchen Dberstellung lediglich in die 
niedrigste Gehaltsstufe der niedrigsten Dienstklasse seiner 

neuen Verwendungsgruppe hätte eingerei,ht werden können. 

" 
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Zt'r 2. Frage.!. P..n eine generelle Neuregelung der ÜbersteI­
lungsbestimmungen, durch die ÜbersteIlungsabzüge herabgesetzt 

werden oder zur Gänze v/egfallen sollen, ist im Rahmen des gel­

tenden Besoldungsrechtes nicht zu denken. Das geltende Besol­

dungssystem geht in seinen Bezugsansätzen z.B. davon aus, daß 

ein Beamter in der Verwendungsgruppe A seine Laufbahn erst 
nach der Vollendung des Hochschulstudiums, also frühestens 

etwa mit Vollendung des 22.Lebensjahres, beginnen kann. Würde 

z.B. ein bereits seit dem 18.Lebensjahr in einer niedrigeren 
Ver\'rendungsgruppe im öffentlichen Dienst befindlicher Beamter, 

'der daneben sein Hochschulstudium absolviert hat, ohne Anwen­

dung eines ÜbersteIlungsabzuges in die Vervlendungsgruppe A 

überstell t werden, \vürde dadurch gegenüber jedem anderen, der 
er.st nach Absolvierung eines Hochschulstudiums in den öffentli­
chen Dienst eintritt, eine Bevorzugung von mindestens 4 Jahren 

eintreten. Schon aus diesem Beispiel geht hervor, daß ein Weg­
fall d.es ÜbersteIlungsabzuges nur de.nn denkbar \väre, wenn ein 
neues, exakt auf diese Frage abgestimmtes Besoldungssystem im 

öffentlichen Dienst eingeführt würde. 
In den zur Zeit stattfindenden 

Vertretern desVerhandlungskomitees der Gebietskörperschaften. 
und des Verhandlungsausschusses der vier Ge\'/erkschaften des 

öffentlichen Dienstes über eine Neuregelung des Dienst-:- und 

Besoldul1gsrecht·es für die Zeit nach dem Ablauf des geltenden 
G.ehal tsabkommens Itrurden bereits solche Besoldungsmodelle ent­
~Tickelt, die ohne Insti tu tionalisierung von Übersteülungsabzü­
gen auskommen \'/ürden. Ob es tatsächlich zu einer solchen -
nach meiner . :Ann:Lcht begl"Uß8ns\llerten - Neuregelung kommt, kann 
jedoch erst der weitere Verlauf der Verhandlungen zeigen. 

15, November 1974· 

Der I3nndeSka.nzle~1 

u&~~. 
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